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Wehrpsychologie 

Der Staatssekretär des Bundesministeriums der Verteidigung hat 
mit Schreiben vom 23. April 1987 im Namen der Bundesregierung 
die Kleine Anfrage wie folgt beantwortet: 

1. Wie groß ist der Psychologische Dienst der Bundeswehr, und für 
welche Aufgaben ist dieser Dienst zuständig? 

Der Psychologische Dienst besteht derzeit aus 140 Psychologen, 
die zu 80 % auf eignungsdiagnostischem Gebiet eingesetzt sind. 
Weitere Aufgaben sind: Flugpsychologie, Ergonomie, Klinische- 
und Sozialpsychologie. 

2. Trifft es zu, daß der Psychologische Dienst „Störfälle" aufzuspüren, 
zu entlassen oder zu therapieren hat? 

Nein. 

3. Wie viele neue Dienstellen sind im Psychologischen Dienst vorge-
sehen, und wann wird dieser Dienst erweitert? 

Zur Zeit keine. 
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4. Wie viele Soldaten mußten wegen Drogen, Alkoholkonsums, psy-
chischer Erkrankungen, Verstößen gegen die Disziplin und Dienst-
verweigerung vom Psychologischen Dienst in den letzten fünf 
Jahren behandelt werden? 

Klinische Psychologen wirken bei der ärztlichen Diagnose und 
Behandlung von erkrankten Soldaten in Bw-Krankenhäusern 
lediglich mit. In der Truppe selbst sind Psychologen nicht im 
Einsatz. 

5. Wie wird die Fähigkeit zum kämpferisch entschlossenen Handeln 
und zum Töten auf Befehl bei der psychologischen „Eignungs- und 
Verwendungsprüfung" diagnostiziert? 

„Fähigkeiten" im Sinne der Fragestellung sind psychologisch 
nicht diagnostizierbar. 

6. Warum wird die Studie zur „Erziehung in der Bundeswehr", die 
vom Sozialwissenschaftlichen Ins titut der Bundeswehr durch-
geführt wurde, weiterhin der Öffentlichkeit vorenthalten? 

7. Zu welchen Ergebnissen kommt diese Studie in der Frage der 
Wehrbereitschaft der Wehrpflichtigen? 

Bei der erwähnten Arbeit des Sozialwissenschaftlichen Institutes 
der Bw handelt es sich nicht um eine Studie, die nach den 
bestehenden Verfahrensregeln allgemein zugänglich gemacht 
werden kann, sondern um ein Gutachten für ausschließlich bw- 
interne Auswertung. Diese Gutachten sind Planungs- und Ent-
scheidungshilfen für das BMVg und nicht für eine Veröffent-
lichung vorgesehen. 

8. Welche Funktion hat das neue „Führungs- und Rückmeldesystem" 
(FIRS)? 

Keine. Es handelt sich um ein aus der betrieblichen Organisation- 
und Personalentwicklung abgeleitetes Mode ll  eines Führungsin-
strumentes, das von einem Mitarbeiter des psychologischen Dien-
stes entwickelt wurde, das jedoch in der Bundeswehr nicht 
genutzt wird. 

9. Was bedeutet „Gefechtsstreß" laut Psychologischem Dienst? 

Der Begriff „Gefechtsstreß" ist die Übersetzung für „combat 
stress" und insoweit kein spezifischer Beg riff der Psychologie 
(oder der Medizin). Gleichwohl hat sich die Bezeichnung Streß für 
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jede Art belastende Situation inzwischen eingebürgert, wobei der 
Inhalt offen bleibt. 

10. Sollen natürliche, gesunde, menschliche Reaktionen wie Tötungs-
hemmung oder Angst vor dem Tode als krankhafte Störung weg-
therapiert werden? 

Nein. 

11. Plant der Psychologische Dienst der Bundeswehr „frontnahe 
Behandlung" in den ersten Tagen eines möglichen Krieges, weil 
mit sehr hohen psychisch bedingten „Ausfällen" zu rechnen ist? 

Sollen diese „Ausfälle" wieder kampftauglich therapiert werden? 

Nein. 




